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1VZ2. 1114. Auf den Bericht vom 15. Juli d. Js.,

dessen Anlagen zurückfolgeu, will Ich der Stadtgemeinde
Düsseldorf auf Grund des Gesetzes vom 11. Juni 1874

(Gesetz-Samml. S. 221), hiermit das Recht verleihen,

die zur Erweiterung ihres Begräbnisplatzes „hinter dem
Tauneuwäldchen" erforderlichen Flächen im Wege der

Enteignung zu erwerben.

Nc>, au Bord M. I. „Hoheuzolleru", den 26. Juli 1903.
Wilhelm k.

Zugleich für den Minister der geistlichen pp. Angelegenheiten,
ggez.: Freiherr von Hammerstein.

An die Minister der geistlichen pp. Angelegenheiten
und des Innern.

1VZZ. 1121. Ans den Bericht vom 5. August d. Js.,

dessen Anlage zurückfolgt, will Ich der Stadt Creseld

im Regierungsbezirk Düsseldorf ans Grund des Gesetzes
vom 11. Juni 1874 (Gesetz.-Samml. S. 221) das Recht

verleihen, das zur Anlage eines Exerzierplatzes am

Egelsberge in der Gemeinde Traar erforderliche Grund¬
eigentum, soweit es von der Stadt uoch uicht frei¬

händig angekauft ist, im Wege der Enteignung zu er¬
werben.

Neues Palais, den 15. August 1903.
Wilhelm R.

Für den Minister des Innern,

ggez- Frhr. von Rheinbaben.

An den Minister des Innern.

Inhalt des Reichs-Gesetzblattes.
1VZ4. 1124. Das zu Berlin am 4. September 1903

ausgegebene 38. Stück des Reichs-Gesetzblatts enhält:
Nr. 2990. Bekanntmachung, betreffend die Mündel¬

sicherheit von Schuldverschreibungen der Deutsch-Ost-

afrikanischen Gesellschaft. Vom 24. August 1903.

Inhalt der Gesetzsammlung.
IVZS. 1117. Das zu Berlin am 31. August 1903

ausgegebene 25. Stück der Gesetz-Sammlung enthält:
Nr. 10469. Verfügung des Justizministers, betreffend

die Anlegung des Grundbuchs für einen Teil der Bezirke

Ausgegeben zu Düsseldorf am 12. September 1SV3.

der Amtsgerichte Braubach, Hachenburg, Hochheim a. M.,

Jdstein, Katzenelnbogen, Usingen und Wehen. Vom 10.

Aug ust 1903.
Verordnungen n. Bekanntmachungen

der Provinzial-Behörden.
1VZ6. 1090. An Stelle des durch meine Verfügung

vom 25. April 1903 I. 1957 zum stellvertreteudeu

Mitgliede der Notierungs-Kommission an dem Schlacht¬

viehmarkte zu Düsseldorf ernannten Rentners Louis

Jselin habe ich den früheren Gutsbesitzer, jetzigen Rentner

Jakob Piel Hierselbst Winkelsfelderstraße 10 mit der

Wahrnehmung dieses Amtes beauftragt.

Düsseldorf, den 25. August 1903. I. 4436.
Der Regierungs-Präsident.

1VZ7. 1112. Die bisher von Pfarrer Reyners in Essen

über die katholische Volksschule XXII wahrgenommene

Schulaufsicht ist dem Königlichen Kreisschulinspektor Schul¬

rat Dr. D'ham in Essen übertragen worden; die katho¬

lischen Volksschulen XX, X.1 und XXIll daselbst sind

Rektoren unterstellt worden. II. 5890

Düsseldorf, den 3. September 1903.

Königl. Regierung, Abteilung für Kirchen- u. Schulwesen.
1038. 1113. Nachdem bei der Abstimmung sich die

Mehrheit der beteiligten Gewerbetreibenden sür die Ein¬

führung des Beitrittszwanges erklärt hat, ordne ich hiermit

an, daß zum 1. November 1903 eine Zwangsinnung

für das Müller-Handwerk in dem Bezirke der Kreise

Eleve und Geldern mit dem Sitze in Goch und dem

Namen Müller-Zwangs-Jnunng der Kreise Eleve und

Geldern errichtet wird.

Bon dem genannten Zeitpunkt ab gehören alle Gewerbe¬

treibende, welche das Müllerhandwerk in dem genannten

Bezirke betreiben, dieser Innung an.

Mit demselben Zeitpunkte scheiden diejenigen Mitglieder

der Bäcker- und Müller-Innung zu Goch, welche das

Müllergewerbe hauptsächlich betreiben, aus dieser letz¬
teren Innung aus.

Düsseldorf, den 2. September 1903. I. 4565.
Der Regierungs-Präsident.
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Überschlag der zu Markte
gebrachten Mengen

Weizen Roggen Gerste Hafer

nach Gewichtsmengen
von 100 Kilogr.

IVZ9. 1127.
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Rachweisung der Konsumtibilieir-Durchschnittspreise

1.
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Notie¬
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2.

Weizen.

3.

Roggen.
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S.

Hafer.

gut Mittel gering gut Mittel gering gut Mittel gering gut Mittel gering

Es kosten 100 Kilogramm

M. P.I M. P.> M. P.> M. P.> M. P.> M. P. >M. P.> M. P> M. P .> M. P.

' > > > l I ! , ^ .

I. Die Vergütung für die an Truppen verabreichte Fourage erfolgt gemäß Artikel II H. 6 des Gesetzes vom

^1. Zum 1887 (R.-G.-Bl. S. 245) mit einem Aufschlage von fünf vom Hundert nach dem Durchschnittder höchstenTagespreise desKalendermonats, welcher der Lieferung vorausgegangen ist. Bei Feststellung des Durchschnittspreises werden die Preise des Haupt-
marrtortes desjenigen Lieferungsverbandeszu Grundegelegt,zu welchem die beteiligte Gemeindegehört. Als Hauptmarktorteim
Keglerungsbezirk Düsseldorf gelten: Barmenfür die KreiseBarmen, Lennepund Remscheid,Cleve für den Kreis Cleve,Crefeldfür
die Kreise Crefeld Stadt und Land, Düsseldorf für den Stadtkreis Düsseldorf, Benrath für den Landkreis Düsseldorf, Duisburg für
die KreiseDuisburg, Mülheim a> d. Ruhr und Ruhrort, Elberfeld für Kreise Elberfeld und Mettmann, Essen kür den Stadtkreis Essen,

1470
1540

im RegierungsbezirkDüsseldorf pro Monat August1903

Gersten!Hülsenfrüchte

Richt. ^Arumm!

71771^191 2>69l 5>5?ll3chull

Werden für den Landkreis Esse». Geldern für den Kreis Geldern, M.-G ladbach für die Kreise ^
«empcn. Moers für den Kreis Moers, Neuß für die Kreise Neuß und Grevenbroich, Wesel für den Kreis Rees, Solingen sur den ^tavt

^Die^a6°höchste Tagespreise im Monat August 1903 festgestellten Beträge — einschließlich des Aufschlages von sünf vom Hundert — sind
bei den betreffenden Hauptmarktorten in Spalt». 9» und 10 in kleinen Zahlen unter der Lime ersichtlichgemacht.

Anmerkung II In Wesel kostete im Monat August 1903 1 Liter Milch 18 Pf., 1 Liter Essig 20 Pf.. 1 Kgr. liierensett 1 ^!I.

Anmerkung HI. Die in Spalte 7 und 8 fettgedruckten Preise sind Großhandelspreise. w»«!°r»na«-PräsidentDüsseldorf, den 10. September 1903. I. 6. 3423. Der Reglerungs-Prchdent.
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104V 1111. Unter Bezugnahme aus Z 6 des Gesetzes
vom 3. Juli 1876 und Nr. 12 VI. Abs. II. der hier¬

zu erlassenen Ausführungsanweisung des Herrn Finanz-
miuisters vvm 27. August 1896 werden diejenigen Personen,

die im Jahre 1904 ein Wandergewerbe betreiben wollen,

aufgefordert, die Anmeldung spätestens im Monat Ok¬
tober d. Js. bei dem Bürgermeisteramte ihres Wohn¬

ortes zu bewirken.
Bei der Anmeldung sind die Waren, mit denen zu

künstlerischen Leistungen nnd Schaustellungen, die dar¬

geboten werden sollen, besonders zu bezeichnen.
Jede Anmeldung muß ferner die Anzahl der mit¬

zuführenden Begleiter und der Transportmittel enthalten.
Hierbei ist über die Verrichtungen der Begleiter, sowie
über die Beschaffenheit und die Bestimmung der Trans¬

portmittel Auskunft zu gebeu.
Düsseldorf, den 4. September 1903. III. 12617.

Der Vorsitzende des Bezirksausschusses Abt. 1 u. 2.

handeln beabsichtigt wird, und die gewerblichen oder

1V41 1134. Übersicht ansteckender Krankheiten.

Regierungsbezirk Düsseldorf. Jahrgang 1903. 36. Jahrwoche vom 30./8. 1903 b is 5./9. 1903
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Barmen . . .

Cleve ....

Crefeld (Land) .

do. (Stadt) .

Düsseldorf (Land)
do. (Stadt)

Duisburg. .
Elberfeld . .

Essen (Land).

do. (Stadt)
Geldern . .

Gladbach (Land)
do. (Stadt)
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Neuß . . .
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Rees . . .

Remscheid. .

Ruhrort . .

Solingen (Land)

do. (Stadt)
Summe 9 > — — ! — >! 16 j 3 — ! "" !! 1 ! — !! 35

Vorstehende Übersicht wird hiermit zur öffentlichen Kennwis gebracht.
Düsseldorf, den 10. September 1903.

1V42 1120. Aus Anlaß des diesjährigen Manövers

mache ich darauf aufmerksam, daß die Militär-Tele-

grapheu-Leitungen den Schutz der ZZ 317 und 318 des

Straf-Gesetzbnches für das Deutsche Reich in gleichem

Maße genießen, wie alle übrigen Telegraphen-Leitungen,

daß also Strafe zu gewärtigen hat, wer vorsätzlich oder

fahrlässiger Weise eine Beschädigung solcher Leitungen
vornimmt.

Düsseldorf, den 4. September 1903. I. l). 3309.
Der Regierungs-Präsident.

1V4Z 1125. Im Anschluß an meine Bekanntmachung
vom 2. September v. Js. I. <1. 3957 (A. Bl. S. 364)

bringe ich hiermit zur öffentlichen Kenntnis, daß für die
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Der Regierungs-Präsident.

Zeit vom 15. September bis zum 15. Dezember d. Js.
uoch an einem dritten Tage und zwar am Sonnabend

jeder Woche zu der sür die übrigen Einfuhrtage fest¬

gesetzten Zeit und unter den bekannten Bedingungen
die Einfuhr von Pferden, Eseln, Maultieren und Maul¬

eseln über die Grenzstation Elteu gestattet ist.

Düsseldorf, den 9. September 1903. I. 4681.
Der Regierungs-Präsident.

1044. 1128. Der dem Wilhelm Karcher zu Elberfeld

von dem Bezirks-Ausschusse hierselbst uuter Nr. 6821
für das Jahr 1903 erteilte, zum Aufstellen eines mit

Pferdekraft betriebenen Karussells berechtigende Wander¬

gewerbeschein ist dem Genannten abhanden gekommen.



Verordnungen und Bekanntmachungen anderer Behörden.
1V48 1126. Auf Antrag der Gemeinde Wiesdorf hat der Königliche Regiernngs-Präsident die Einleitung
des Verfahrens zur Feststellung der Entschädigung für nachstehende, zur Durchführung der Barmerstraße inner¬
halb der Gemeinde Wiesdorf belegenen Grundflächen angeordnet.

Größe der zu^
enteignenden

Grundflächen!
Ar l mMtr.

Aus der

Kataster-Parzelle

Flur! Nr.

Kulturart
des

Grundstücks
Wohnort.

Der Gewerberbeschein wird daher hiermit für ungültig
erklärt.

Düsseldorf, den 5. September 1903. III. 12S93.

Der Vorsitzende des Bezirks-Ausschusses I. Abteilung.1V4S 1129. Der dem Gustav Michel zu Düsseldorf
von dem Bezirks-Ausschusse Hierselbst unter Nr. 1205

für das Jahr 1903 erteilte, zum Handel mit Lampen¬

gläsern und Dochten berechtigende Wandergewerbeschein
ist dem Genannten abhanden gekommen.

Der Gewerbeschein wird daher hiermit für ungültig
erklärt.

Düsseldorf, den 5. September 1903.

Der Vorsitzende des Bezirks-Ausschusses I. Abteilung.1046. 1130. Auf Grund des AllerhöchstenErlasses
vom 12. Juli 1867 (G. S. S. 1310) wird dem vor¬

liegenden Antrage gemäß der Anna Josephine Hermanns

in Hückeswagen, geboren am 28. April 1899 zu Benrath,
die Genehmigung erteilt, an Stelle des Familiennamens

Hermanns fortan den Namen Biesenbach zu führen.
Düsseldorf, den 5. September 1903. 1. L. a. 1326.

Der Regieruugs-Präsideut.1047. 1098. Polizei-Verordnung.
Auf Grund des Z 138 des Gesetzes über die allgemeine

Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 (G. S. S. 195)

wird über den Verkehr von Schissen und Fährzeugen
auf gesperrtem Minengebiete der Weser für die dies¬

jährigen Minenübungen vom 7. bis 12. September

unter Vorbehalt der Einholung der Zustimmung des

Bezirks-Ausschusses die nachstehende Polizei-Verordnung
erlassen:

Z 1. Von der HI. Matrosenartillerie-Abteilung wird
auf der Weser in der Zeit vom 7.—12. September d.

Js. eine Schießübung abgehalten werden.

Das Übungsfeld wird wie folgt begrenzt:
Im Süden durch die Richtungslinie Fort Langlütjen I

und Fort Brinkamahof I. Im Norden durch Tonne ?

66,75 I 17 ^ 1376/551 s Hofraum j Schuhmacher, Peter, Lumpenhändler! Wiesdorf
und Ehefrau Katharina geborene!
Thiel

Nachdem der Königliche Regiernngs-Präsident mich zum Kommissar zur Leitung des oben bezeichneten Ver¬

fahrens ernannt hat, habe ich Termin zur Verhandlung mit den Beteiligten, sowie zur etwaigen Abschätzung

anberaumt auf Donnerstag, den 17. September 19VZ, nachmittags 4 Uhr, im Gemeindehaus zu
Wiesdorf.

Alle Beteiligten, soweit dieselben nicht besonders vorgeladen worden sind, werden hiermit aufgefordert, ihre

Rechte im Termine wahrzunehmen, unter der Verwarnung, daß bei ihrem Ausbleiben ohue ihr Zutuu die

Entschädigung festgestellt und wegen Auszahlung oder Hinterlegung der letzteren verfügt werden wird.
Düsfeldorf, den 9. September 1903. Nr. 432.

Der Abschätzungs-Kommissar: von Aschhoff, Regierungs-Asfesfor.

und 6 des westlichen Fahrwassers nnd Tonne V und 19
des östlichen Fahrwassers.

Z 2. An den Tagen der Schießübung wird die Zeit

3 Stunden vor bis 2 Stunden nach Hochwasser für
die Schiffahrt freigegeben, jedoch müssen unmittelbar nach

Beendigung dieser Zeit sämtliche Schiffe und Fahrzeuge
das Schießgebiet geräumt haben.

Z 3. Zur Durchführung der Absperrung des Übungs¬

feldes nach Maßgabe des Z 2 sind an den Grenzen

desselben Polizeiboote — Dampfer, welche am Flaggen¬
stock oder an der Gaffel die deutsche Handelsflagge, als
besonderes Abzeichen im Topp oder am Vorsteven eine

rote, ausgezackte Flagge führen — stationiert. Den

Weisungen der Führer der Polizeiboote ist sofort und
unbedingt Folge zu leisten.

s 4. Hohcwcgleuchtturm und Meyerslegdc hisse» eine

Stunde vor Beginn der Schießübung je eine schwarze,

viereckige Flagge und zeigen dieselbe während der

Dauer der Übung. Die Flagge wird sofort nach Been¬

digung der Schießübung auf telegraphische Weisung nieder¬
geholt.

Z 5. Auf dem schießenden Fort weht während der

Schießzeit im Topp des Flaggenmastes eine rote aus¬

gezackte Flagge, deren Nierdergehen die Beendigung der

Übung an dem Schießtage bedeutet. Weht die Flagge
halb, so dürfen Kriegsschiffe und Passagierdampfer das
Schußfeld passieren.

Z 6. Nur Dampfer, welche berechtigterweise die Post-

flagge führen, können das Schießgebiet jederzeit passieren,
dürfen aber daselbst nicht ankern.

Z 7. Zuwiderhandlungen gegen diese Polizeiver-

ordnnng werden mit Geldstrafe bis zu 60 Mark geahndet,

au deren Stelle im Unvermögensfalle entsprechende Haft¬
strafe tritt.

Stade, den 7. August 1903.

Der Regiernngs-Präsident. I. V.: v. Ellerts.
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1V4S. 1116. Behufs Abschätzung der zum Bau

Emiepetalsperre zu enteignenden Grundflächen:ä. in der Steuergemelude Breckerfeld.

der
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7

4

7
4

4

4

4

7

Nr 375

374

370

365
364

368

371

369

363

362

372

361

360

500/28
580/27

24

556-79

zu 554/73

zu 554/73

552/6968
65
66
64

417/6 ?c.
45

47

49

558/77
48

555/78
76
75

74

44

zu 559/43
ZU 559/43

42

19

11
10
15
21

8
22
51

67

50

496/52
54

57

97

53

96

94

448/93
95

55

166. 1,60 Ar des Grundstücks Flur 4 Nr. 102
167. 2.80 „ » „ 4 98
168. 18,91 „ 3 283
169. 6,00 „ » , 3 293
170. 8,44 „ 3 290
171. 48,50 „ 3 295
172. 76,66 ,. n n 3 300
173. 59,36 „ 3 311
174. 24,95 „ » ,' 3 309
175. 20,00 „ » n 3 292
176. 10,00 „ 3 289
177. 59,00 „ 3 288
178. 72,38 „ 3 296
179. 25,32 „ 3 299
180. 16,18 „

„ ^ 3 302

181. 43,77 „ » ,. 3 304
182. 10,30 „ 3 303

183. 43,30 „
„ ^ 3 254

184. 23,21 „ 3 308
185. 9,00 ,. 3 250
186. 28,20 „ n 3 „ 356/251
187. 13,00 „ » » 3 ,. 217
188. 25,65 „ » » 3 ,. S98
189. 20,10 ., 3 ., 301
190. 10,70 „ " ,, 3 „ 355/221
191. 13,33 „ 3 215
192. 12,72 ., 3 216
193. 3,62 „ 3 „ 305/V1U.5
194. 1,31 „ n » 3 .. 306
195. 29,25 „ » » 3 ., 307
196. 1,05 „ » » 3 203
197. 4,64 „ ,, » 3 „ 202/VIIl.l
198. 1,19 „ » ,. 3 „ 204/VIII.3
199. 3,60 „ 3 „ 305/VIII.6
200. 0,70 „ 3 205
201. 9,25 » » 3 „ 341/204
202. 22,06 „ 3 „ 202/VIII.2
203. 16.91 „ 3 201
204. 59,19 ,. » » 3 „ 342/204
205. 42,96 „ 3 200
206. 19,70 „ 3 „ 336/199
207. 5,66 „ 3 „ 335/198
208. 6,64 „ » „ 3 197
209. 10,50 „ ,, ^ 3 255
210. 3,22 „ ,, ,, 3 „ 343/206
211. 359,93 „ 3 „ 344/206
212. 28.45 „ 3 253
213. 54,61 „ » , 3 207
214. 5,00 „ 3 ,. 345/249
215. 35,09 „ 3 209
216. 13,68 „ ,, 3 194
217. 13,68 „ 3 192
218. 108,11 „ „ ,, 3 180

219. 192,50 „
„ „ 3 210

220. 10,75 „
„ „ 3 193

221. 50,50 „ n », 3 181
222. 99,50 „ 5, 3 182
223. 50,06 „ 3 1«3
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224 S7,36Ar des GmadstiickZ Flur 3 Nc. 191

225 26.72 „ „ „ „ 3 „ 334/190
226 10,27 „ „ „ 3 189

227 3,70 „ „ „ „ 3 ohne Nr. (Unter¬

graben)

ist bezüglich der lfd. Nr. 1—43 auf den 17. Sep¬tember d. Js., vormittags 9Vs Uhr, beginnend,
ist bezüglich der lfd. Nr. 44—81 auf den 18. Sep¬tember d. Js., vormittags OV, Uhr, beginnend,
ist bezüglich der lfd. Nr. 82—123 auf den IS. Sep¬tember d. Js., vormittags 9^/z Uhr, beginnend,
ist bezüglich der lfd. Nr. 124—171 auf den 21. Sep¬tember d Js., vormittags 9Vz Uhr, beginnend,

ist bezüglich der lfd. Nr. 172—208 auf den 22. Sep«tember d. IS, vormittags 9^/2 Uhr, beginnend,
ist bezüglich der lfd. Nr. 209—227 auf den 2Z Sep¬tember d. Js., vormittags 9V- Uhr, beginnend,
an Ort und Stelle Termin anberaumt, zu dem ich die
Beteiligten mit der Verwarnung lade, daß bei ihrem

Ausbleiben ohne ihr Zutun die Entschädigung festgestellt

und wegen Auszahlung oder Hinterlegung derselben ver¬
fügt werden wird.

Arnsberg, den 3. September 1903. k?. 1237.

Der Enteignnngs-Kommissar: Frhr. Quadt,

Regierungs-Rat.

1VSV 1118. Auf Antrag der Königlichen Eisenbahn-Direktion zu Elberfeld hat der Königliche Regieruugs-

Präsideut Hierselbst die Einleitung des Verfahrens zur Feststellung der Entschädigung für folgende, durch den Beschluß

des Bezirks-Ausschusses 1. Abteilung vom 4. August d. Js., 1!. l. 5302, als zur Beseitigung der Schienen¬

übergänge an der Heidter- und Sehlhofstraße in Barmen erforderlich erklärte, innerhalb der Gemeinde Barmen
belegene Grundflächen angeordnet.

Größe der zu

enteignenden
Grundflächen

Aus der

Kataster-Parzelle Bezeichnung der Eigentümer. Wohnort.

Ar l^Mtr. Flur Nr.

1
—

14 1/23 899/10 Witwe Wilhelm Halbach, Mathilde geb. Barmen

Scheel und Miteigentümer
3

—
50 1/23 1580/11 „

„
4 5 75 1/23 915/12 „

„
2 6 14 1/23 898/9 Eheleute Johann Karl Scheel und Julie „

geborene Strunk
5

—
40 1/23 1590/14 Witwe Abraham Sehlbach, Julie geborene Barmen, Zella und

Gründe! und Kinder Gräfrath
6

—
19 1/23 1592/14 „

7 67 1/23 1484/16 Witwe Ludwig Eonradi, Amalie geborene
Dierichs

Barmen

9
—

5 1/23 807/24 Kaufmann Karl Friedrich Enke „
10 -— 2 1/23 707/20 Gelbgießer Ferdinand Thun und Kinder Barmen und New-Ior
13

—
27 1/22 1364/4.5 Bierbrauereibesitzer Gustav Dierichs Barmen

Nachdem der Königliche Regierungs-Präsident mich zum Kommissar zur Leitung des im Eingange bezeichneten

Verfahrens ernannt hat, habe ich Termin zur Verhandlung mit den Beteiligten unter Vorlegung des definitiv

festgestellten Planes, sowie eventl. zur Abschätzung anberaumt auf: Mittwoch, den 16. September 19VZ,

vormittags 10^ Uhr, auf dem Bahnhofe zu Barmen-Rittershausen (Empfangsgebäude).

Alle Beteiligten, soweit dieselben nicht besonders vorgeladen worden sind, werden hiermit aufgefordert, ihre

Rechte im Termine wahrzunehmen, unter der Verwarnung, daß bei ihrem Ausbleiben ohne ihr Zutun die Ent¬

schädigung festgestellt und wegen Auszahlung oder Hinterlegung der letzteren verfügt werden wird.

Düsseldorf, den 9. September 1903. Nr. 429.
Der Abschätzungs-Kommissar: Steilberg, Geheimer Regierungs-Rat.

Personal-Nachrichten.
1051. 1131. Seine Majestät der Kaiser und König
haben Allergnädigst geruht, dem Rentner Louis Schrick
in Crefeld den Roten Adler-Orden IV. Klasse, dem

katholischen Lehrer Josef Piegsa an der katholischen Berg¬

schule in Oberhausen den Adler der Inhaber des König¬

lichen Hausordens von Hohenzollern, dem Webermeister

August Schasiepeu in Kupferdreh und dem Werkmeister

Wilhelm Paschen in Wesel das Allgemeine Ehrenzeichen,

den Ärzten Or. msü. Jakob Ewald Metzmacher zu Mon-

heim, Lr. Msä. Gerhard Berthold zu Ronsdorf, Ober¬

arzt der inneren Station des Bürgerkrankenhauses
Dr. möä. Hermann Protze zu Elberfeld und Dr. mvcl.

Johann Hummel zu M.-Gladbach den Charakter als

Sanitätsrat zu verleihen.

Hierzu die Öffentlichen Anzei ger N r. IS«, 1S1, 1S2, 1SZ nnd 1S4.
Redigiert im Bureau der Königlichen Regierung. — Druck von L. Voß K Cie. Königliche Hofbuchdruckerei in Düsseldorf.
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